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Aufgabe zu erfillen. Zu erfullen — so gut es iiberhaupt mog-
lich 1st.

Die Organisation der freiwilligen Jungschiitzenkurse wird
in einem besonderen Abschnitt bestimmt. Ebenso die Vorschrif:
ten tiber Militarversicherung, Portofreiheit, Beschwerderecht
und Strafbestimmungen.

Die Uebergangs: und Schlussbestimmungen legen fest, dass
der Vorunterricht 1942 nach dieser Verordnung durchgefiihrt
werden soll, dass aber fiir dieses Jahr gewisse Erleichterungen
gewihrt werden konnen und dass die ganze Verordnung am 1.
Januar 1942 fiir langstens 8 Jahre in Kraft getreten ist.

Schliesslich stellen wir mit Freude fest, dass aus dieser Vor-
unterrichts:-Verordnung ein Geist spricht, der trotz der gegen:-
wartigen Besorgnisse und zeitlichen Notwendigkeiten nach
einer Losung zu streben schien, die der Kérpererziehung der
Schweizerjugend tiber Nacht und Sorge hinaus auch fiir Frie-
denszeiten Gehalt und Bestimmung geben wollte.

Die Lehrerschaft und der Vorunterricht in der Nachschulzeit
E. Guler
\WWas hat wohl die Lehrerschaft mit dem Vorunterricht nach

Ablauf der obligatorischen Schulzeit zu tun, wird sich mancher
Lehrer fragen? Der Lehrer hat sich doch mit der schulpflichtigen
Jugend zu befassen, hat diese so zu erziehen, geistig und korper-
lich zu fordern, dass sie ein brauchbares Glied unseres Volkes
wird. Zugegeben, das ist erste Pflicht und Aufgabe der Lehrer:
schaft.

Nun bringt aber die «Verordnung iiber den Vorunterricht»
vom 1. Dez. 1941 mit Giiltigkeit ab 1. Januar 1942 derart ein-
schneidende Aenderungen und Anforderungen fiir die Jugend
im nachschulpflichtigen Alter, dass die Lehrerschaft nicht acht-
los daran voriibergehen kann, oder, anders gesagt, diese neuen
Forderungen nicht einfach tubergehen kann. Zu bemerken ist,
dass die Vorschriften nur die Ausbildung der mannlichen Jugend
in sich schliessen, die Ausbildung der weiblichen Jugend wird
leider auch fernerhin den Kantonen und von diesen oft dem gu:-
ten Willen der Gemeinden iiberlassen.
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Es diirfte bekannt sein, dass nach der neuen Vorschrift jeder
Schweizerjiingling bei Entlassung aus der Schulpflicht vom
Eidgen. Militardepartement durch Vermittlung der Kant. Schul-
behorde das sogen. Eidgen. Leistungsheft erhalt. In dieses sind
erstmals bei Entlassung aus der Schulpflicht, dann alljahrlich bis
zur Entlassung aus der Wehrpflicht, folgende Eintragungen zu
machen:

a. der schularztliche Befund am Ende der Schulpflicht;

b. das Ergebnis der Priifung tiber die korperliche Leistungs-
fahigkeit am Ende der Schulpflicht;

c. die Korpermessungen und sportarztlichen Weisungen;

d. die Ergebnisse der Leistungspriifungen;

e. die Ergebnisse der wiederholten turnerischen Rekruten:-
prufung;

f. die Ergebnisse der Hauptiibungen und der Jungschiitzen:-
wettschiessen;

g. die Bestatigungen tuber den Erwerb des schweizer. Sport-
abzeichens;

h. Kurse und Priiffungen.

Das Leistungsheft bildet einen Bestandteil des Dienstbiich-
leins und ist bei der Rekrutierung vorzuweisen.

Bei militarischen Beforderungen sind, neben den {ibrigen
Voraussetzungen, die im Leistungsheft eingetragenen Leistun-
gen ihrer Bedeutung entsprechend zu beriicksichtigen.

Das Leistungsheft gilt bei Stellenbewerbungen als Ausweis
fur die korperliche Leistungsfahigkeit.

Das sind Vorschriften, die fiir unsere Jugend bei threm Vor-
wartsstreben von nicht geringer Bedeutung sein konnen.

Wenn dem aber so ist, dann konnen die Lehrer als die aus:
erwahlten Erzieher der Jugend wohl kaum gleichgiiltig bei Seite
stehen, denn sie sind ja die Leute, die der Jugend helfend und
richtunggebend zur Seite stehen sollen und miissen.

Die Verordnung tiber den Vorunterricht zielt wohl in erster
Linie auf die Vorbereitung der Jiinglinge fiir den Wehrdienst.
Dass dieser heute ganz andere Anforderungen an Leistungs-
fahigkeit und Ausdauer, Kraft und Gewandtheit stellt, als dies
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noch vor wenig Jahren der Fall war, durfte zur Gentige bekannt
sein. Wird der Jiingling aber fur den Wehrdienst zu einem ge-
sunden, kriaftigen Manne erzogen, der alle schwierigen Probleme
mit frischem Mut und frohem Sinn anpackt, unerschrocken und
freudig auch an die unangenehmen Aufgaben herangeht, so ist
diese Schulung fur den jungen Mann im Zivilleben mindestens
ebenso wichtig, wie fiir den Wehrdienst. Er wird auch in seinem
Berufe freudig arbeiten, wird vorwartsstreben und vorwirtskom-
men. Die Anforderungen im heutigen Daseinskampfe gehen
schon so hoch, dass es einer kraftigen, willensstarken, geistig
und korperlich gut vorbereiteten Jugend bedarf, will sie diesen
Kampf erfolgreich bestehen.

Wie oben schon bemerkt, werden in das Leistungsheft nach
Abschluss der obligat. Schulzeit die Ergebnisse der Leistungs-

prifungen eingetragen, abschliessend mit der Leistungspriifung
bei der Rekrutierung. Diese letzte Prifung verlangt von jedem
Schweizerjiingling ein gewisses Mass von Fertigkeiten, die von
einem Grossteil unserer Junglinge nur bei sorgfiltiger Vorbe-
reitung erreicht werden konnen. Wird auch nur in einer Uebung
das verlangte Minimum nicht erreicht, dann hat der Jiingling
im folgenden Jahr, d. h. noch vor der Rekrutenschule, einen
sogen. Nachhilfekurs von 80 Std. zu bestehen.

Die Verordnung tiber den Vorunterricht sagt hieriiber in

Art. 47 klipp und klar:

Diensttauglich Befundene, die bei der turnerischen Rekru-
tenpriifung die Bedingungen nicht erfiillen, haben vor der Re-
krutenschule einen von den Kantonen organisierten, obligatori-

schen Nachhilfekurs von 80 Std. zu bestehen.

Bedenken wir, was das heisst, den 19j3hrigen Jiingling, der
diese turnerische Priifung nicht restlos bestanden hat, 80 Std.
aus seinem Arbeitsbetrieb heraus zu nehmen. Es sind dies im-
merhin wahrend 20 Wochen je 4 Std., also wochentlich ein hal-
ber Tag, oder, wenn diese Uebungen pro Tag auf nur 2—3 Std.
angesetzt werden, was ja im Interesse der Juinglinge ware, dauert
der Kurs ein halbes bis zu dreiviertel Jahr. Was sagen da wohl
die Eltern, Lehrmeister, Arbeitgeber u. s. w. dazu? Wem wird
da in erster Linie die Schuld am Versagen der Jiinglinge zuge-
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schoben? Ich mochte nicht Lehrer sein in einer \Gemeinde, aus
der einige, vielleicht gar der grossere Teil der von der Rekru-
tenpriiffung heimkehrenden Jiinglinge mit der Mitteilung heim-
kehren, dass sie niachstens zum Nachhilfekurs aufgeboten wers:
den. Ganz selbstverstandlich wird nach den Ursachen des Ver:
sagens gesucht und bald genug wird herausgefunden sein, dass
der Lehrer die schuldige Person ist, hat er doch die Pflege der
Jugend in korperlicher Beziehung vielleicht schon in der Schule,
ganz sicher aber nachher, vernachlissigt. An Vorwiirfen an die
Adresse des Lehrers wird es dann sicher nicht fehlen, auch
Schulrat, Gemeindebehorden, Schulinspektoren werden sicher
nicht immer gut wegkommen, haben sie doch nicht dafiir ge-
sorgt, dass der Jugend zukommt, was ihr gebiihrt.

Nattirlich hat der Lehrer in erster Linie die Schuljungend zu
betreuen, hat diese geistig fiir das spatere Berufsleben vorzube:
reiten, hat sie aber auch korperlich zu fordern, und zwar so, dass
sie Freude an korperlicher Leistung bekommt. Wo dies erreicht
wird, ist der Weg zu weiterer korperlicher Betatigung nach der
Schulpflicht geebnet, Der Weiterbau der korperlichen Leistungs-
fahigkeit wird ohne Schwierigkeiten fortschreiten. Der Lehrer
ist dann der rechte Mann, seine in der Schule begonnene Arbeit
weiterzufithren, er kennt die Junglinge, er weiss, wo es notig 1st,
anzusetzen, damit mit der Zeit jeder Biindner Jungling die tur-
nerische Rekrutenpriifung mit Ehren besteht. Unsere jungen
Biindner sind aus gesundem, kraftigem und zdhem Holze ge-
baut, das nur gemodelt werden will, um allen Anforderungen
gewachsen zu sein. Also heran, ihr Lehrer im ganzen Lande her-
um, nehmt euch der nachschulpflichtigen Junglinge an, ihr wer-
det selber viel Freude mit den jungen Leuten erleben.

Die Lehrerschaft wird in nachster Zeit aufgefordert werden,
sich der Sache anzunehmen, sie soll in Kursen auf ihre Aufgabe
vorbereitet werden, sodass es fuir sie nicht schwer sein diirfte,
mit den Jiunglingen zum rechten Ziele zu gelangen.

Wihrend frither der freiwillige, turnerische Vorunterricht di-
rekt dem Eidgen. Militirdepartement unterstellt war, wurde die-
ser nun der Kanton. Militarbehorde zur Durchfithrung iiber-
tragen. Diese hat also dafur zu sorgen, dass die Sache mar-
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schiert. Natiirlich wird nicht sofort alles so gehen, wie es wiin-
schenswert wire; allerlet Widerstande sind zu beseitigen, Er-
fahrungen sind zu sammeln, das Volk ist aufzukldren. Der gute
Wille des Kant. Militardepartementes ist aber vorhanden und
bekanntlich: wo ein Wille, ist auch ein Weg. Unter energischer
Mitarbeit der Lehrerschaft wird die Sache sehr bald den rech:-
ten Weg finden, zu Nutz u. Frommen unserer Biindner Jugend.

Und nun die Anforderungen der Turnerischen Rekruten:
prifung. Da haben wir folgende Uebungen:

Uebungen: Anforderungen fur Note 2.
1. Lauf, 80 m | Y
Lauf, 100 m 14277
2. Weitsprung mit Anlauf 5,80 m
3. Zielwurf (Entferung 25 m, Gewicht 500 Gr.) 7,00 m Kreis
oder
Kugelstossen, 5 kg 7,50 m
4. Hantelheben, schwunghaft, 17 kg links und
rechts 16 mal
oder
Klettern an der Stange, 5,00 m i"
am Tau, 5,00 m 9"
5. Gelandelauf, 3 km 14,30 7
6. Marsch mit 12 kg Gepack, 25 km 5 Std.

Die Anforderungen fiir die Note 2 sind die Mindestanfor-
derungen.

Die Uebungen, wie sie hier vorgeschrieben sind, wurden so
gewahlt, dass sie liberall geiibt werden konnen, Bedingung ist
allerdings, dass einige Gerate vorhanden sind. Sehen wir mal zu,
was wir an solchen brauchen.

1. Lauf tiber 80 oder 100 m: Das kann uberall geiibt werden, in
jedem Dorf, in jedem Maiensiss, auf jeder Alp, ohne irgend-
welches Gerit.

2. Weitsprung. Benétigt auch kein Gerit. Eine Sprunggrube in
der notigen Grosse, ca. 2—3 m breit und 4—5 m lang, 30 cm
tief, kann man selber ausheben und mit Sand oder Sagmehl fiil-
len. Dazu sollte allerdings ein einigermassen ebener Anlauf koms-
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men. Um Unfallen vorzubeugen, ist die Sprunggrube unbedingt
zu verlangen.

3. a. Zielwurf. Dieser durfte keine grossen Vorbereitungen for:
dern. Ein Kreis von 7 m Durchmesser ist leicht mit Sigmehl zu
zeichnen, und Steine als Wurfgegenstand im Gewicht von unge-
fahr 500 Gramm sind in Graubiinden uberall zu finden.

b. Kugelstossen. Hier kommt ein erstes Gerat in Frage, eine
Kugel von 5 kg Gewicht. Die Markierung des Abstossmales mit
einem kleinen Balken ist ratsam, da dieser bei der Rekrutenpriu-
fung auch vorhanden ist. Vorbereitend kann das Stossen auch
ganz gut mit einem Stein im ungefihren Gewicht der Kugel ge:
iibt werden.

4. a. Hantelheben. Notig ist eine 17 kg Hantel.

b. Klettern. Ein Klettertau und eine bis zwei Kletterstangen
werden wohl bald in jeder, auch der kleinsten Gemeinde zu fin-
den sein, gehort dieses Gerat doch zur obligatorischen Priifung

bei der Schul:Abschlussklasse.
5. u. 6. Gelandelauf und Marsch. Diese beiden Uebungen brau:-

chen keine Gerate und sind wohl nirgends so gut zu iiben, wie
gerade bei uns in Graubtnden.

Es 1st also ein Minimum, was wir an Geraten brauchen. Diese
wenigen Sachen aber darf sich aber auch die kleinste Gemeinde
im Interesse ihrer Jiinglinge, die zur Rekrutierung miissen, be:
schaffen.

Ich mochte nicht unterlassen, die Lehrerschaft recht eindring:
lich auf ihre Pflicht gegeniiber der Jugend aufmerksam zu ma-
chen. Arbeiten wir alle mit Hingabe und Eifer am Ziele, das die
neue Verordnung zu erreichen wiinscht, eine dankbare Jugend,
ein gesundes Volk wird der Erfolg sein.

Der Vorrunterricht — ein Stiick Volkserziehung Chr. Metz

«Die Anfinge des Vorunterrichts bzw. der Vorbereitung der
mannlichen Jugend auf den Wehrdienst reichen in das Zeitalter
der alten Eidgenossenschaft zuriick. Das junge Staatswesen, das
seine Unabhangigkeit gegen machtige Nachbarn zu verteidigen
hatte, war sich von jeher der Bedeutung korperlicher Uebungen

58



	Körperliche Ertüchtigung : die Lehrerschaft und der Vorunterricht in der Nachschulzeit

